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Nr . 21 . Bad Homburg v. d. H .,

Verordnung
über die Einschränkung des Brot und Mehtderbrauchs.

Aus Grund der §8 34 und 36 der Bekanrnmachung deS
Bundesrat » vom 25 . Januar 1915 (Reichsgesetzblatt S . 35 ) wird
mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde für den Bezirk de» Ober-
taunuskreise » mit Ausnahme der Stadt Bad Homburg v. d. Löhe
augeordnet:

8 i.
Tie Abgabe und Entnahme von Brot und Mehl darf nur

auf Grund von Ausweisen (Brotkarten ) erfolgen , die vom Kreis-
kvmmunalverband de» Obertaunu »kreiseS ausgegeben oder zugelassen
sind. Zugelasien sind diejenigen der Stadt Bad Homburg.

Mehl im Sinne dieser Bestimmung ist Weizen -, Roggen --, Haser¬
und Gerstenmehl.

§ 2-
Jede Brotkarte gilt für 2 Kalenderwochen nach Maßgabe des

Aufdrucks.
Die Verwendung der Brotkarte außerhalb dieser Geltuugszeit

ist untersagt . Jedem Hau »haltungsvorstande , der nicht zu den Selbst¬
versorgern (§ 4a der Bundesratsverordnung vom 25 . Januar 1915
uad Kreitausschuß -Berordnung vom 26 . Februar d». I ». Kreisbl.
Nr . 18 ) gehört und von der darin vorgesehenen Befugnis Gebrauch
macht, werden soviel Wochenausweise (Brotkarten ) zugeteilt , wie die
Haushaltung Mitglieder hat . Für Kinder unter 1 Jahr werden
Brolkarten nicht zugeteilt . Der Haushaltungsvorstand ist verpflichtet,
den von ihm nicht unterhaltenen HauShaltungsinitgliedern auf deren
Verlangen ihre Brotkarten auszuhändigen.

-a 8 3 - '
Zum Empfang der Brotkarten ist nur berechtigt, Iver im

ObertaunuSkreise polizeilich gemeldet ist.
' §' 4 -

Jede Brotkarte enthält Abschnitte, die zusammen die jeweilig
für 2 Wochen einer Person zustchenden Menge vor, Mehl oder
Brot entsprechen.

Bei der Entnahme von Brot und von Mehl hat der Inhaber die
Brotkarte vorzulegen . Der Veräußerer hat die Abschnitte die der ver¬
äußerten Gewichismenge entsprechen , abzutrennen und an sich zu
nehmen.

Jeder Abschnitt entspricht der Menge von 500 Ar . Mehl oder
einem Zweipsünderlaib (850 gr .) Roggenbrot oder 600 gr . Weiß¬
brot (Brötchen ) oder 600 gr.  Zwieback.

§5.
Die Brotkarten und deren einzelne Abschnitte dürfen gegen

Entaeld nicht auf andere übertragen iverden.
^ 8 6 .

Die Zuteilung der Brotkarten erfolgt durch die Ortsbehörde
beziv. durch die von dieser bekannt gegebenen Stellen.

Bei Fortzügen nach einem anderen Kreis haben die Fort-
ziehenden diejenigen Brotkarten die für die Zeit nach dem Verzüge
gelte », an die Ortsbehörde bez» . die hierzu bestimmten Stellen zu«
rückzugeben.

8
Bei Ausgabe neuer Brotkarten ftnb die sämtlichen Karten der

abgelaufenen Wochen mit den nicht verivendeten Abschnitten an die
Ortsbehörde bezw. die von dieser bestimmten Stellen abzugeben.

8 8.
Wer Brot verkauft , das er nicht selbst herstellt , hat die von

ihm für dieses Brot abgetrennten Abschnitte dem Hersteller des
Brote » auszuhändigen und zwar derart , daß der Hersteller spätestens

Mittwoch , den 10 . Mürz 1915.

am Montag vormittag in den Besitz der auf die 2 vorausgehende»
Wochen entfallenden Abschnitte gelangi.

Die Hersteller von Brot haben die in ihrem Betrieb abge¬
trennten oder gemäß Absatz 1 ihnen auSgehändigten Abschnitte in
verschlossenen Umschlägen bei der Ortsbehö »de bezw. den von dieser
beftimuiten Stellen an jedem zweit «» Montag für die 2 vergangenen
Wochen abzuliesern . Auf den Unischläge» haben die Abliesernden
ihren Namen , ihre Adresse, die Bezeichnung der 2 vergangenen
Wochen, sie Aufschrift „Abschnitte für Brot " und die Zahl der
Abschnitte zu vermerken.

8 9.
Die Veräußerer von Mehl haben die bei der Veräußerung

abgetrennten Abschnitte an jedeni 2.  Montag für die vergangenen 2
Wochen in verschlossenen Umschlägen bei der Ortsbehörde bezw. den
von dieser bestimmten Stellen abzuliesern . Auf den Umschlägen
habe » die Abliesernden ihren Namen , ihre Adresse, die Bezeichnung
der 2 vergangenen Wochen, die Aufschrift „ Abschnitte für Mehl " und
die Zahl der Abschnitte zu vermerken.

8 io.
Auch beim Zwischenhandel in Brot und Mehl muß jeioeilSder

Käufer dem Verkäufe » die eutsprecheiide Anzahl Brotkarten über¬
geben.

8 11.
Wer Brot oder Mehl verkauft , hat ein besonderes Buch zu

führen , aus dem getrennt für Brot und Mehl ersichtlich ist:
a . Der Bestand zu Beginn des Montag » jeder Woche,
b . Zugänge im Laufe der Woche, und zivar soiveit e» sich

nicht um Abgabe unmiltelbor au den Verbraucher handelt , unter
Angabe des Enipsänger ».

6 . Abgänge im Laufe der Woche und zivar , soiveit e» sich nicht
um Abgabe unmittelbar an den Verbraucher handelt , unter Angabe
de? Empfängers.

8 12.
Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe , die von dem Rechte

Gebrauch gemacht haben , zur Ernährung der Angehörigen ihrer
Wirtschaft einschließlich des Gesindes das erforderliche Brotgetreide
oder Riehl aus ihrem eigenen Bestände zu verivenden oder von der
Eigentumsübertrgung auszunehmeu (Seibst »e»sorger ) dürfen Back-
ivaren und Mehl aus Bäckereien irgend einer Art oder von Händ¬
lern niche ciitnehmeu . Den Bäcker » und Händlern ist verbotenen
diese Unternehmer ihrer Angehörigen und da» Gesinde Backwaren
und Mehl abzugeben . Dahingegen ist e» Selbstversorgern gestaltet,
ihr eigenes Kar » vermahlen und ihr Mehl verbacken zu lasten oder
gegen Backivare umzutauschen.

Hierfür ist die .Verordnung des KreiSauSschuste» vom 26 . Feb¬
ruar 1915 betr . die Regelung des Selbstverbrauchs der Landwirte
an Brotgetreide Kreisbiatt Nr . 18 maßgebend.

§ 13.
Krankenhäuser , SiechenhzzMr und ähnliche Anstalten werde«

als Haushalt behandelt und erhalte » demgeniäß für jeden Jnsaste«
eine Brotkarte vorbehaltlich anderweitiger Regelung gemäß § 15.
Beim Ausscheiden eines Insassen gilt die aus ihn entfallende Brot¬
karte für de» an seiner Stelle aufgenommenen.

8 14.
Für Gast -, Schank « und Speisewirtschaften und alle diejenigen

Unternehmer , welche gewerbsmäßig Speisen verabfolgen , gilt folgende» :
1. Die Inhaber , ihre Familie und da» Gesinde gelten als Haus¬

haltung.
2 . Für die Gäste , welche 24 Stunden oder länger in einer Gast

Wirtschaft wohnen , werden dem Inhaber Brotkarten übergeben



nur SU Ul iffeguge Dev frälfte her einer fßerfon jeweilig iuftet/ . l
enben Wenge von Brot uub Wet)l berechtigen , (cf. § 4) Die
Qfültigfeit erlischt mit bem Verlassen der Gastwirtschaft.

Z. Für Schank- und Speisewirtschafte» wird die Entnahme von
Brot und Mehl dahin beschränkt, daß auf die einzelne Wirt¬
schaft an Roggen- und Weizenbrot, sowie Roggen-, Weizen-,
Hafer« und Gerstemehl und zwar Brot und Mehl zusammen
für jede Woche höchstens das siebenfache der Menge entfällt,
die der Hälfte des durchschnittlichen Tagesverbrauchs vom t.
bis einschließlich 15. Februar entspricht.

4 . a . Brot allein darf an Gäste nicht abgegeben werden.
d . In Bahnhofswirtschaften darf die Abgabe von Brot ohne

Borlegung einer Brotkarte ersolgen, wenn der Gast eine
für den Fernverkehr gelöste Fahrkarte vorzeigt.

C. Die Abgabe von Brot an Gäste darf nur gegen besondere»
Entgeld erfolgen.

d . Der Inhaber der Wirtschaft ist verpflichtet, zu gestatten,
daß seine Gäste auch mitgebrachtes Brot verzehren.

§ 15.
Die Ortsbehörden sind befngr, mit Behörden, Anstalten

oder wohltätigen Einrichtungen besondere Vereinbarungen über die
Berbrauchsregelung zu treffen.

tz 16.
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden geniäß §

44 der Bekanntmachung des BundesraiS voni 25. Januar 1915
jReichsgefeyblatt Seite 35) mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder
mit Geldstrafe bi» zu 1500 Mk. bestraft. Auch kann gemäß § 52
derselben Bekanntmachung die Schließung des Geschäfts angevrdnet
werden.

8 17.
Diese Verordnung tritt am 45 . März 1915 in Kraft.
Bad Homburg o. d, H., den 3. März 1915.

Der Kreisausschuh deS Obertaunuskreises.
I . V. :

v. B e r uu ».
königlicher Landrnt.

Bekanntmachung
betreffend Zulassung von Kraftfahrzeugen zum Berkehr auf

öffentlichen Wegen und Plätzen.
Vom 2b. Februar 1915.

Der Bnndesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes über
die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen
usw. vom4. August 1914 sReichs-Gesetzbl. S . 327 ) folgende Verord¬
nung erlaffen:

ß l . Die vor dem 15. März 1915 nach Maßgabe der Ver¬
ordnung über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen vom 3. Februar
1910, 21. Juni 1913 (Reichs-Gesetzblatt S . 389, 326 ) erfolgte
Zulaffung eines Kraftfahrzeuges zum Verkehr aus öffentlichen Wegen
und Plätzen erlischt mit dem 14. März 1915.

Der Eigentümer des Fahrzeuges hat die nach Abs. 1 wirkungs¬
los gewordene Zulassungsbescheinigungunverzüglich an die für seinen
Wohnort zuständige höhere Verwaltungsbehörde abznliefern. Unter¬
bleibt die Ablieferung, so hak die höhere Verwaltungsbehörde die
Zulaffungsbefcheinigung einzuziehen. Die Zulaffungsbescheinigung ist
von der höheren Verwaltungsbehörde bis aus weitere» aufzubewahren.

§ 2. Die Erneuerung einer nach § 1 erloschene» Zulaffung
erfolgt aus Antrag des Eigentümers durch die höhere Verwaltungs¬
behörde aus jederzeitigen Widerruf, sofern für den weiteren Verkehr
deS Fahrzeug? «in öffentliches Bedürfnis besteht.

Ein öffentliches Bedürfnis darf nur anerkannt werden:
1. für den Verkehr der Kraftfahrzeuge, welche zur ausschließlichen

Benutzung im Dienste des Reichs, eines Bundesstaates oder
einer Behörde bestimmt sind.

2. für den Verkehr von Kraftfahrzeugen, die ausschließlich von
Feuerwehren zu dienstlichen Zwecken oder von gemeinnützigen
Anstalten zur Krankenbesörderung oder zu Rettungszwecken be¬
nutzt werden.

3. für den Verkehr von Kraftomnibuffen,
4. für den Verkehr einer von der höheren Verwaltungsbehörde zu

s . für Den gjerteQr  anberer Straftfabrgeuge,  fofern non ISrev Ein¬
lassung die Ausübung eine« im tiffentlichen Interesse liegenden
Berufs (Aerzte, Tierärzte und dergleichen) abhängt.
Die Zulaffung von Lastkraftfahrzeugen kann außerdem erneuert

werden, sofern ihr Verkehr zur Ausrechterhaltung gewerblicher Be¬
triebe erforderlich ist.

§ 3. Der Antrag aus erneute Zulaffung ist vom Eigentümer
des Fahrzeugs bei der für seinen Wohnort zuständigen höheren Ver¬
waltungsbehörde schriftlich anzubringen. In dem Antrag sind an¬
zugeben: Name und Stand des Eigentümers , Art und Bestimmung
des Fahrzeugs , das zugeteilte polizeiliche Kennzeichen sowie die Um¬
stände, welche die weitere Zulassung begründen.

Die Stellung des Antrags ist bereits vor dem 15. März 1915
zuläffig.

8 4. Wird dem Antrag auf erneute Zulaffung stattgegeben,
so erhält der Eigentümer die im § 6 der Verordnung über den
Verkehr mit Kraftsahrzeugen vom 3. Februar 1910 vorgeschriebene
Zulaffungsbescheinigung mit folgendem aus Seite 3 einzutragenden
Vermerk : „Auf jederzeitigen Widerruf zum Verkehr auch nach dem
14. März 1915 zugeloffen" ; der Vermerk ist durch die höhere
Verwaltungsbehörde unterschriftlichzu vollziehen und mit dem AirtS-
stempel zu versehen.

Wird dem Antrag aus erneute Zulassung die bisherige Zulass-
ungsbescheinigungbeigefügt, oder ist sie schon vor Stellung des An¬
trags gemäß § l Abs. 2 an die höhere Verwaltungsbehörde abge-
lies-rt worden, so wird der die erneute Zulassung aussprechende
Vermerk in die bisherige Zulassungsbescheinigungeingetragen.

8 5. Die höhere Verwaltungsbehörde hat in der von ihr ge»
führten Liste der zugelassenrn Kraftfahrzeuge die erneute Zulassung
eines Fahrzeugs in der Spalte „Bemerkungen" in augenfälliger
Weise kenntlich zu machen. Die erneute Zulassung von Personen-
krastfahrzeugen, die der Stempelabgabe für Kraftfahrzeuge unterliegen,
hat sie alsbald der zuständigen Steuerfteüe mitzuteilen.

8 6. Nach dem 14. März 1915 darf die Zulassung einesRraft-
fahrzeuges nur erfolgen, wenn neben den Voraussetzungen der Ver¬
ordnung über den Verkehr mit Kraftsahrzeugen vom 3. Februar
1910, 21. Juni 1913 eine der Voraussetzungen des 8 2 dieser
Verordnung erfüllt ist. Die Zulaffungsbescheinigung ist mit dem
Vermerke nach § 4 dieser Verordnung zu versehen.

§ 7. Die Zulaffung (88 2, 6) ist zu widerrufen, wenn daS
Fahrzeug mißbräuchlich, insbesondere zu anderen als den die Zulass¬
ung begründenden Zwecken benutzt wird.

8 8. Ein Kraftfahrzeug, das entgegen den Vorschriften dieser
Verordnung auf öffentlichen Wegen oder Plätzen verkehrt, kann von
der höheren Verwaltungsbehörde ohne Entschädigung für dem Staate
verfallen erklärt und eingezogen werden.

Gegen die Entscheidung der höheren Verwaltungsbehörde ist
Beschwerde nur bei der LanüeSzentraibehörde znlässg. Die Lundes-
zentralbehörde entscheidet endgültig.

8 9. Vorstehende Vorschriften finden keine Anwendung aus
Kraftfahrzeuge, die im Eigentume der Landesherren, der Mitglieder
der landesherrlichen Familien und der Fürstliche" Familie Hohen-
zollern, der bei dem Deutschen Reiche oder einzelnen Bundesstaaten
beglaubigten Vertreter anderer Staaten , der Pvstoerwalklingen, der
Heeresverwaltungen oder der Marineoerwaltung stehen.

8 10. Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündung
in Kraft. Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt deS Außerkraft¬
tretens und erläßt die alsdann erforderlichen Uebergangsvorschriften.

Berlin , den 25. Februar 1915.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

D e l b r ü ck.

Bad Homburg v. d. H., den 7. März 1915.
An die Polizeiverwaltungen und Königliche Gendarmerie des

Kreise».
Vorstehende Bekanntmachung wird zur genauesten Beachtung

mitgeteilt.
Zu § 1 der Bekanntmachung bemerke ich fvigendes:
Die wirkungslos gewordenen Zulassungsbescheinigungenersuche

ich nach dem 14. 3. 1915 einzuziehen und mir mit einem Verzeich¬
nis zum 18. März zu übersenden.
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Vkdürfnis zur Zulassung vorliegt , jedeSinal umgehend an mich weiter
zu reichen, vor dem 15. 3. 15 unter Beifügung der bisherigen
Zulassungsscheine. Die Anträge müssen unbedingt die in § 3 der
Bekanntmachung geforderten Angaben enthalten. Darin ist auch die
Gesamtzahl und Art der im Besitze des Antragstellers befindlichen
Kraftfahrzeuge und Pferdefuhrwerke anzugebe». Bei Anträgen auf
Zulassung von Lastkraftivagen zur Aufrechterhaliung geiverblicher
Betriebe ist aufs peinlichste zu prüfen, aus tvelchen Gründen die
Zulassung zu befürworten i)t. Dabei ist die Zahl u»d die Art der
im Besitze des Antragstellers befindlichen Kraftsahrzeuge und sonstige»
dem Betriebe dienenden Fuhrwerke anzugeben. Erwünscht wäre es,
ivenn den Anträgen aus Zulassung von Lastkraftivagen auch eine
Aeußerung des Herrn GeiverbeinspektorS beigefügt ivürde.

Krastsahrzeuge, die entgegen den Vorschriften in den Aß 7
und 8 der Bekanntmachung mißbräuchlich benutzt iverden, sind mit
Beschlag zu belegen, die Zulassungsdescheinigungen und Führerscheine
einzuziehen. Sodann ist mir unter Beifügung dieser Urkunden
ausführlich über den Sachverhalt zu berichten.

Zum 15. d. Mts . ist mir die Zahl der im Betrieb befindlichen
Kraftdroschken und Kraftmietwagen anzuzeigen. Ev. ist Fehl¬
anzeige zu erstatten. In dem Berichte sind zugleich Vorschläge zu
niachen, ans tvelche Zahl die zuznlässenden Krastdrvschen und Krast-
mietwagen beschränkt iverden können.

Ich erwarte , daß die Ortspvlizeibehördcn für eine schnelle und
einwandfrei« Durchführung der neuen Bestimmungen Sorge tragen
werden.

Der Königliche Landrat.
I . B . : S e tzep f a n d.

5%Deutsche Reichsanleihe,
unkündbar bis 1924.

5%Deutsche Reichsschatz
anweisungen.

(Zweite Kriegsanleihe .)
Zur Bestreitung der durch den Krieg erivachsenen Ausgaben

werden iveitere 5°/0 Schuldverschreibitngen deS Reichs und 5°/,
Reichsschatzanweisungenhiermit zur öffentlichen Zeichnung aufgelegt.

Bedingungen.
1. Zeichnnngsstelle ist die ReichSbank. Zeichnungen werden

Von Sonnabend , den 27 . Februar an bis Freitag , den IN.
März mittags 1 Uhr bei dem Kontor der Reichehauptbank für
Wertpapiere in Berlin jPosticheckkantv Berlin Nr . 99) und bei allen
Zweiganstalien der Retchsbank mit Kasseneinrichtung entgegenge¬
nommen. D e Zeichnungen können aber auch durch Vermittlung der
Königliche» Seehandlung jPreußischen Staatsbank ) und der Preu¬
ßischen Central -Genvssenschaftskasse in Berlin , der Königlichen Haupt-
bank in Nürnberg und ihrer Ztveiganstallen, soivie sämtlicher deut¬
schen Banken, Bankiers und ihrer Filialet, , sämtlicher deutschen öf¬
fentlichen Sparkassen und ihrer Verbände, jeder deutschen Lebensver¬
sicherungsgesellschaftund jeder deutschen Kreditgenossenschaft erfolgen

Zeichnungen auf Reichsanleihen nimmt auch die Post an allen
Orten , ivo sich keine öffentliche Sparkasse befindet, entgegen. Auf
diese Zeichnungen ist bis zum 31. März die Vollzahlung zu leisten.

2. Die Schatzanweisungen sind in vier Serien eingeteilt und
ausgesertigt in Stücken zu : 100 OOO, 50 000 , 20 000 , 10 000,
5000 , 2000 , 1000, 500, 200 und 100 Mark mit Zinsscheinen zahl¬
bar am 2. Januar und 1. Juli jedes Jahres . Der Zinsenlauf be¬
ginnt am l . Juli 1915, der erste Zinsschein ist am 2. Januar
1916 fällig.

Die Tilgung der Schatzaniveisungen erfolgt durch Auslosung
von je einer Serie zum 2. Januar 1921, 1. Juli 1921,2 . Januar
1922 und 1. Juli 1922. Die Auslosungen finden im Januar und
Juli jedes Jahres , erstmals im Juli 1920 statt ) d.e Rückzahlung
geschieht an dem auf die Auslosung folgenden 2. Januar bezw. 1. Juli

Welcher Serie die einzelne Schatzanweisunq angehört, ist aus
ihrem Text ersichtlich.

auSgestattet.
4. Der Zeichnungspreis beträgt für die Reichsanleihe, soweit

Stücke verlangt werden, und für die ReichSschatzanweiiung, 98,50
Mark, für die Reichsanleihe, soweit Eintragung in das Reichsschuld--
buch mit Sperre bis 15. April 1916 beantragt wird, 98,30 Mark
für je 100 Mark Nennwert.

Aus die vor dem 30 . Juni 1915 gezahlten Beträge werden
5°/# Stückzinse » vom Zahlungstage bis zum 30. Juni an de» Zeichner
vergütet, ans Zahlungen nach dem 30. Juni hat der Zeichner 5°/,
Stückzinsen vom 30 . Juni bis zum Zahlungstage zu entrichten.

5. Die zugeteilten Stücke an Reichsschatzanweisungen sowohl
wie an Reichsanleihe werden auf Antrag der Zeichner von dem
Kontor der Reicyshauplbank für Wertpapiere in Berlin bis z»m 1.
April 1916 vollständig kostenfrei ausbewahrt und verivaltet. Eine
Sperre wird durch diese Niederlegung nicht bedingt, der Zeichner
kann sein Depot jederzeit — auch vor Ablauf dieser Frist — zurück¬
nehmen. Die von dem Kontor für Wertpapiere ausgefertigten De¬
potscheine werden von den Darlehnskaffen wie die Wertpapiere selbst
beliehen.

6. Zeichnungsscheinesind bei allen Reichsbankanstalten, Bank¬
geschäften, öffentlichen Sparkassen, Lebensversicherungsgesellschaften
und Kreditgenossenschaften zu haben. Die Zeichnungen können aber
auch ohne Verwendung von Zeichnungsscheinen brieflich erfolgen.
Die Zeichnungsscheinefür die Zeichnungen bei der Post iverden durch
die betreffenden Postanstalten ausgegeben.

7. Die Zuteilung findet tunlichst bald nach der Zeichnung
statt, lieber die Höhe der Zuteilung entscheidet das Ermeffen der
Zeichnungsstelle.

Anmeldungen auf bestimmte Stücke und Serien können nur
insoweit berücksichtigt werden, als dies mit den Jntereffen der anderen
Zeichner verträglich erscheint.

8. Die Zeichner können die ihnen zugeteilten Beträge vom
31. März d. I . an jederzeit vollbezahlen.

Sie sind verpflichtet:
30°/0 des zuteilten Betrages spätestens am 14. April d. I.
20°/, „ „ „ 20. Mai d I.
20°/. „ „ „ „ „ 22 . Juni d. I.
15°/, „ „ „ 20. Juli d. I.
15°/» „ „ „ „ „ 20 . August d. I.

zu bezahlen. Frühere Teilzahlungen sind zulässig, jedoch nur in
runden, durch 100 teilbaren Beträgen . Beträge bis 1000 Mark
einschließlich sind bis 14. April d. I . ungeteilt zu berichtigen.

9. Zwischenscheinesind nicht vorgesehen. Die Ausgabe der
endgültigen Stücke wird Anfang Mai beginnen.

10. Die am 1. April d. I . zur Rückzahlung fälligen
60 000 000 Mark 4°/, Delitsche Reichsschatzanweisungen von 1911,
Serie 1 >veiden bei der Begleichung zugeteilter Kriegsanleihen zum
Nennwert in Zahlung genommen.

Berlin,  im Februar l9l5.
Reichsbank -Direktoriuv ».

Ha venstein . o. Grimm.

Berlin,  den 24 . Februar 1915.
Am 27. d. Mts . wird vom Reiche die zweite Kriegsanleihe

zur Zeichnung öffentlich aufgelegt. Es iverden fünfprozentige Schatz-
anmeisungen mit einer Umlaufszeit von durchschnittlich6 ' /, Jahren
und sünfprozentige Schuldverschreibungen, unkündbar bis zum 1.
Oktober 1924, zum Kurse von 98,50 vom Hundert , für Schuld-
buchzeichnungenmit einer Kursoergünstigung von 20 Pfg . für je
100 Mk. angeboren. DaS nähere ist aus der öffentlichen Ausschreib¬
ung zu ersehen, von der ihnen 25 Exemplare zugehen. Die Anleihe
soll dem Reiche die Mittel bieten, die gewaltigen Lasten des Krieges
tragen zu können. Zur Erreichung dieses Zweckes erscheint eö geboten,
alle BolkSkreife auf diese Anleihe hinzuweisen und in eindringlicher
Weise unter Hervorhebung einerseits der großen auf dem Spiele
stehenden vaterländischen Interessen , anderseits der günstigen und
sicheren Bermögensanlage, die durch die Auleihe dargeboten wird,
zur Zeichnung in möglichst weitem Umfang aufzufordern . Dieser
Zweck wird wirksam gefördert, wenn namentlich die unteren Ver¬
waltungsbehörden in Verbindung mit den Bürgermeistern und Ge -
meindeoorstehern die Empfehlung der Anleihe durch entsprechender
Bekanntmachungen in den amtlichen Blättern oder auch in sonstigen

Va
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grn warn äVf - in *ev 9i „ leit,e wirb ge,nie bev Vlit,uiitu „ n ' bVr
Organe ßie griff, te Webcntnng beigumeffen fein . find , fite <
titngen von <Bttftnngen werben gwecfninf,tg in btefe Piopogondotneig.
feit otnznboziehen fein, ebenso erscheinen geeignete Bekanntmachungen
in Kachzeitunge, , itnb Bereinsblättern zwecköienlich . Zur Erleichter¬
ung geht Ihnen ein größeres Paket von der Reichsdruckerei herge¬
stellter Merkblätter zu, deren Verwendung im einzelnen ich Ihrer
Entschließung ergebenst überlasse. Das Merkblatt wird auch bei den
kleineren Postanstalten für das Publikum bereitgehalten.̂ Im Falle
eines Mehrbedarfs würden auf Wunsch noch weitere Exemplare über-

, sandt werden können. Ich darf bitten, hiernach die weitere Beran-
lafiung mit größter Beschleunigunggefälligst in die Wege zu leiten.

Der Minister des Innern , gez. von Loebell.

Bad Homburg v. d. H., den 1. März 1915.
Wird den Magistraten der Städte und den Herren Bürger¬

meistern der übrigen Gemeinden des Kreises mit dem Ersuchen be¬
kanntgegeben, in geeignet erscheinender Weise auf die Ortseingesessenen
einzuwirken, in möglichst weitem Umfange auf die Kriegsanleihe zu
zeichnen. Von dem vaterländischen Sinne der Bevölkerung kann er¬
wartet werden, daß sie, wie bei der ersten Kriegsanleihe, so auch
jetzt wieder und noch darüber hinaus, mithilft, dem' Reiche die Mittel
zu bieten, die es dringend bedarf, um die gewaltigen Lasten des
Feldzuges tragen zu können.

Der Königliche Landrat. I . V. : v. Bernus.

Bekanntmachung.

meiste - toes JtMtfcT ** ^ ® errCn

Vorstehende Bekanntmachung teile ich ^ nit Beziehung
auf mein Ausschreiben vom 4. ds . Mts ., L . 2141 — Kreis-
blatt Nr. 20 — zur Kenntnisnahme mit.

Fm Einzelnen bemerke ich noch Folgendes:

Für jede Gemeinde sind je drei Gemeindelisten und für
jeden Zählbezirk je zwei Zählbezirksliften vorgesehen.
Zählkarten werden nicht verwendet. Das Zählergebnis
einer jeden Haushaltung ist vom Zähler unmittelbar in
die Zählbezirkslisten einzutragen.

Der Zähler hat innerhalb des ihm zugewiesenen Zähl¬
bezirks von Gehöft zu Gehöft und in diesem von Haus¬
haltung zu Haushaltung die Zahl der in der Nacht vom
14. zum 15. März 1915 auf dem Gehöfte vorhandenen
gewesenen Schweine zu zählen und die Zahl in die Spal¬
ten 6 bis 13 der Zählbezirksliste einzutragen . Die Lage
des Gehöfts und die Hausnumnter ist in Spalte 2 und 3,
der Name des Haushaltungsvorstehers nsw. in Spalte 4
und 5 zu vermerken . Am 15. März verkaufte Schweine
sind beim Verkäufer nicht beim Käufer zu zählen . Die
bei Schlächtern (Fleischern , Metzgern) uno Hanstern
stehenden oder am Zahltage eiiftreftenden , und in der Nacht
vom 14. zum 15. März beförderten , zum Schlachten oder
zum Verkauf bestimmten Schweine sind bei den Schlächtern
usw. zu zählen , sofern die Tiere nicht erst am Zähltage ge¬
kauft sind.

über die Vornahme von Zwischenzählungen der
Schweine am 15. März und 15. April 1915.

Vom 4. März 1915.
Der Dundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über

die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maß¬
nahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327)
folgende Verordnung erlassen.

8 1.
Am 15. März und am 15. April 1915 findet eine Zäh¬

lung der Schweine statt . Die Zählung , welcher die für die
Vornahme der kleinen Viehzählung geltenden Bestim¬
mungen zugrunde zu legen sind, erstreckt sich auf Schweine:

1. unter % Zehr alt;
2. y,  bis 1 Jahr alt,

darunter sind
a) Zuchteber,.
b) Zuchtsauen;

3. 1 Jahr alt und älter,
darunter sind

a) Zuchteber,
b) Zuchtsauen;

§ 2.
Die Landeszentralbchörden erlassen die Bestimmungen

zur Ausführung dieser Verordnung.
8 3.

Dem Kaiserlichen Statistischen Amte sind die Ausfüh-
rungsbestimmnngen , sowie die Ergebnisse der Zwischen¬
zählung vom 15. März 1915 bis zum 1. April und dis Er¬
gebnisse der Zwischenzählung vom 15. April 1915 bis zum
1. Mai 1915 einzusenden.

8 4.
Wer vorsätzlich eine Anzeige , zu der er auf Grund dieser

Verordnung aufgefordcrt wird , nicht erstattet oder wissent¬
lich unrichtige oder unvollständige Angaben macht, wird
mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe
bis zu zehntausend Mark bestraft ; auch können Schweine,
deren Vorhandensein verschwiegen wird , im Urteil für dem
Staate verfallen erklärt werden.

8 3.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung

in Kraft.
Berlin , den 4. März 1915.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.
Delbrück.

Die in der Nacht vom 14. zum 15. März mit der Eisen¬
bahn beförderten Schweine sind auf dem Empfangsbahn-
hofe zu zählen . Die aus dem Auslande am Zähltage ein-
gefllhrten Schweine sind wie bisher auch zu zählen.

Haushaltungen , die keine Schweine halten , sind nicht
in die Zählbezirksliste einzutragen.

Die Zählung beginnt am 15. Mürz früh und muß an
demselben Tage beendet sein. Nach beendeter Zählung ist
die Zählbezirksliste einer Durchsicht zu unterwerfen,
etwaige Mängel sind, soweit nötig , nach mündlicher Fest¬
stellung sofort zu beseitigen , worauf die Liste sorgfältig
aufgerechnet wird . Am Schlüsse ist noch die Gesamtzahl
der Gehöfte des Zählbzirks einzutragen , und außerdem die
Zahl der Gehöfte mit Schweinen.

Von der Urschrift, die mit Tintenstift geführt werden
kann, ist vom Zähler etive Reinschrift anzufertigen . In
Spalten ohne Einträge dürfen Uber den Zeilen weder wagi-
rechte noch schräge Striche noch Nullen gesetzt werden . Die
Reinschrift ist vor ihrer Aufrechnung mit der Urschrift
genau zu vergleichen. Beide Stücke sind sodann vom Zähler
mittels Namensunterschrift zu beglaubigen und sofort,
spätestens am 16. Marz , der Gemeindebehörde zurückzu¬
geben. Diese hat die zurückgelieferte Zählbezirksliste als¬
bald genau zu prüfen und etwaige Mängel auf Grund
mündlich, soweit nötig , an Ort und Stelle einzuziehen¬
der Erkundigung zu beseitigen . Nachdem dies geschehen,
sind die Zählbezirkslistcn zu beglaubigen.

Auf Grund der Zählbezirkslisten ist von der Gemeinde¬
behörde, die Eemeindeliste , die auch für unbewohnte Guts-
bezirke auszufertigen ist, in 3Stücken herzustellen , vondenen
2 Stück mit der Reinschrift der Zählbezirkslisten bis zum
17. März mir unter Briefumschlag einzureichen sind. Die
dritte Gemeindeliste verbleibt bei der Gemeindebehörde.

Die Magistrate Bad Homburg v. d. H. und Oberursel
erhalten die Zählformulare unmittebar vom Statistischen
Landesamt.

Sie senden die Gemeindelisten nebst den zugehörigen
Ztzhlbezirkslisten bis zum 20. März an das Königliche
Stattstische Landesamt in Berlin und ein Stück der Ge-
meindelisie zum Zwecke der Eintragung in die Kreisliste
bis zum 17. März ds . Zs . an mich ein.

Der Königliche Landrat.
I . V .:

Setze Pfand t.
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